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Muss Ordnung sein?
Zum Umgang mit Konflikten zwischen normativen Ordnungen

Die Auswirkungen der Pluralisierung globaler normativer Ordnungen rücken zu-
nehmend ins Zentrum rechts- und politikwissenschaftlicher Forschung. Die Frage,
auf welche Weise mit Konflikten zwischen unterschiedlichen Ordnungen umgegan-
gen wird und werden sollte, steht dabei im Zentrum der Debatte. Dieser Literatur-
bericht diskutiert, wie unterschiedliche Stränge der Forschung in Politikwissen-
schaft und Völkerrecht solche Konflikte, die aus der Überlappung normativer Ord-
nungen entstehen, darstellen und welche Lösungsstrategien sie präsentieren. Der
Artikel identifiziert dabei drei Schieflagen in der bestehenden Literatur: den Fokus
auf Eindeutigkeit, die Gegenüberstellung von rechtlichen und politischen Lösungen
und einen Fokus auf formalisierte Ordnungen. Darauf aufbauend wird eine Typolo-
gie zu Strategien des Umgangs mit Überlappungskonflikten vorgeschlagen: Unter-
schieden werden hier das Aushalten von Ambivalenz, Einzelfallentscheidungen so-
wie die Schaffung von Eindeutigkeit. Letztere kann in drei verschiedenen Formen –
Neuordnung, Hierarchisierung oder Vereinheitlichung – auftreten. Zudem werden
Forschungsperspektiven für deskriptive, kausalanalytische und normative For-
schung zu Überlappungskonflikten skizziert.

Einleitung1

Die Pluralisierung globaler Ordnungen und die rechtliche Fragmentierung des in-
ternationalen Raums führen zunehmend zu Geltungs-, Kompetenz- und Autoritäts-
konflikten und stellen Akteure vor neue Herausforderungen. Selbstverständlich be-
steht eine lange Geschichte der Überschneidungen von nationalen Rechtssystemen
und völkerrechtlich verankerten internationalen Regimen. In jüngerer Zeit hat sich
der Pluralismus normativer Ordnungen jedoch durch neuartige Typen von Rege-
lungsarrangements jenseits des Staates verstärkt.2 Diese Entwicklungen gehen ein-
her mit Konflikten zwischen normativen Ordnungen – auf internationaler ebenso
wie auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene (Deitelhoff 2009b; Davis 2012).
Weder die Herstellung einer einheitlichen globalen normativen Ordnung noch eine

1.

1 Dieser Artikel ist im Rahmen des Projekts »Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie«
des Exzellenzclusters 243 »Die Herausbildung normativer Ordnungen« entstanden. Wir
danken den Mitgliedern des Projekts, Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Peter Niesen und
Klaus Dieter Wolf sowie Thorsten Thiel, Jörg Kemmerzell, Leonie Vierck und den
Gutachterinnen und Gutachtern der ZIB für ihre vielen hilfreichen Kommentare und
Anregungen.

2 Walker (2008); Koskenniemi/Leino (2002); Berman (2007); Fischer-Lescano/Teubner
(2006); Alter/Meunier (2009).
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Re-Nationalisierung des Rechts erscheinen heute jedoch als realistische Zukunfts-
prognosen. Ebenso wenig ist zu erwarten, dass die unterschiedlichen Ordnungen
ohne Steuerung vollständig konvergieren werden. Umso wichtiger ist es daher, sich
mit der Frage zu befassen, wie mit der fragmentierten Ordnungsstruktur globalen
Regierens und den hieraus resultierenden Konflikten zwischen verschiedenen Ord-
nungen (angemessen) umgegangen werden kann. Innerhalb von Staaten bestehen
bereits recht klare Umgangsformen für derartige Überschneidungen, in transnatio-
nalen Räumen sind diese aber erst im Entstehen. Der angemessene Umgang mit
Überlappungskonflikten ist aus funktionalen und normativen Gründen von Bedeu-
tung: für die Friedenssicherung ebenso wie für Rechtssicherheit, Effektivität und
Effizienz normativer Ordnungen und nicht zuletzt, um verantwortliche Adressaten
für Rechtfertigungsansprüche zu benennen.

Unterschiedliche Forschungsstränge der Völkerrechts- und der Politikwissen-
schaft beschäftigen sich mit solchen Konflikten, so zum Beispiel die Forschung zu
Konstitutionalismus, global legal pluralism und conflict of laws in der Völker-
rechtswissenschaft oder die Forschung zu Regimekonflikten, zu Normkontestation
und Widerstand im internationalen System in den Internationalen Beziehungen
(IB). Obwohl es sich um dasselbe zu untersuchende Phänomen handelt, hält sich
die Kommunikation zwischen den Disziplinen in Grenzen (hierzu auch Reinold
2006). Zudem stellen die verschiedenen Forschungsstränge selten generelle Typo-
logien zum Umgang mit Konflikten zwischen Ordnungen zur Verfügung, und ihre
Strategien zur Lösung dieser Konflikte sind in drei Dimensionen – allerdings nicht
immer entlang der Unterscheidung Rechts- vs. Politikwissenschaft – mit analyti-
schen Schieflagen belegt: So dominiert in der bestehenden Forschung ein Fokus auf
Eindeutigkeit, rechtliche und politische Lösungen werden einander gegenüber ge-
stellt, und die meisten Arbeiten konzentrieren sich auf formalisierte Ordnungen und
vernachlässigen die Perspektive der Betroffenen.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Literaturberichts, den Zugang zu
Konflikten zwischen normativen Ordnungen in den IB und der Völkerrechtswissen-
schaft aufzuarbeiten und Differenzen wie Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen
Forschungsfelder im Hinblick auf Ansätze zur friedlichen Bearbeitung solcher
Konflikte aufzuzeigen. Hierdurch möchten wir dazu beitragen, den interdisziplinä-
ren Austausch zu erleichtern und möglicherweise langfristig einen gemeinsamen
Blick auf die globale Fragmentierung von Ordnungen zu entwickeln. Dazu gehen
wir wie folgt vor: Zunächst wird dargelegt, wie die unterschiedlichen Forschungs-
stränge den Begriff Ordnungskonflikt anwenden, welche Arten von Konflikt je-
weils untersucht werden (siehe Abschnitt 2) und welche Lösungsstrategien angebo-
ten werden (3). In diesem Zusammenhang werden die drei bereits genannten
Schieflagen in der bestehenden Literatur (Eindeutigkeit, rechtliche vs. politische
Lösungen, Formalität) herausgearbeitet. Ausgehend von dieser Diskussion entwi-
ckeln wir eine generelle Typologie für Strategien zur Lösung von Konflikten zwi-
schen normativen Ordnungen (4), die die Kategorien Ambivalenz, Einzelfallent-
scheidung und Herstellung von Eindeutigkeit umfasst. Für letztere unterscheiden
wir wiederum drei Untertypen (Hierarchisierung, Neuordnung und Vereinheitli-
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chung). Zudem wird eine Herangehensweise zur Analyse und Beurteilung von Lö-
sungsstrategien vorgeschlagen, die deren Wahrnehmung als »angemessen« in den
Vordergrund stellt (5). Zuletzt werden potentielle Forschungsperspektiven in de-
skriptiver, kausalanalytischer und normativer Hinsicht aufgezeigt (6).

Konflikte zwischen Ordnungen – Annäherung in den verschiedenen Disziplinen

Normative Ordnungen

Ordnung kann allgemein verstanden werden als Struktur von Regelmäßigkeiten,
ganz gleich worauf diese beruhen. Daher können (1) naturwüchsige Ordnungen von
(2) sozialen Ordnungen unterschieden werden, letztere lassen sich wiederum in (a)
gewohnheitsmäßige und (b) formalisierte Ordnungen unterscheiden.3 Die Beschrei-
bung der Existenz einer Ordnung ist dabei zunächst wertfrei, d.h. Legitimitätsbeur-
teilungen können hierdurch noch nicht getroffen werden. Die politik- und rechts-
wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich aber insbesondere, zum Teil unter ande-
rer Begrifflichkeit, mit normativen Ordnungen, was die Ausrichtung auf einen als
(von wem auch immer) wünschenswert definierten Zustand impliziert. Normativ
bezieht sich in dieser Sichtweise auf das Ineinandergreifen von Verhaltenserwar-
tungen.4 Normative Ordnungen sind also als Rechtfertigungsordnungen zu verste-
hen, die »Ansprüche auf Herrschaft und eine bestimmte Verteilung von Gütern und
Lebenschancen« begründen (Forst/Günter 2011: 11).

In der politikwissenschaftlichen Literatur werden die Pluralisierung normativer
Ordnungen und die damit einhergehenden Konflikte vor allem von der Regimelite-
ratur, der Normenforschung und der Literatur zu neuen governance-Mechanismen
bearbeitet. Auch im Völkerrecht findet sich eine Vielzahl von Literatursträngen, die
sich mit den Implikationen von Fragmentierungsprozessen normativer Ordnungen
beschäftigen. Über welche Art von Ordnung in den unterschiedlichen Forschungs-
strängen gesprochen wird, unterscheidet sich allerdings. Klassisch wird in den IB
von einem internationalen System ausgegangen – aus einer realistischen Perspekti-
ve basiert dieses System auf einzelnen Staaten, die keiner übergeordneten Instanz
unterworfen sind, aus der Perspektive der Englischen Schule ist es nicht nur ein
System, sondern eine Ordnung, die sich auf geteilte Normen einer internationalen
Gesellschaft stützt. Die Regimeforschung beschäftigt sich mit der Verregelung in
themenspezifischen »sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decisi-

2.

2.1.

3 Zum Begriff Ordnung und zum Staat als »Ordnung der Ordnungen« siehe Anter (2007:
208).

4 Denn Normen erfüllen als generalisierte Verhaltenserwartungen, die intersubjektive Gel-
tung beanspruchen, die Funktion der Handlungsorientierung und ‑koordinierung in Kontex-
ten kollektiven Handelns (Kratochwil 1989: 69-70). Bei Bull (1997: 4) ist Ordnung »a pat-
tern of human activity that sustains elementary, primary or universal goals of social life«.
Der Ordnungsbegriff wurde jedoch oft als normativ überladen und als zu konservativ kriti-
siert (vgl. auch Anter 2007: 65-79).

Lisbeth Zimmermann/Andreas von Staden/Angela Marciniak/Linda Wallbott/Friedrich Arndt: 
Muss Ordnung sein?

ZIB 1/2013 37

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2013-1-35 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771%2F0946-7165-2013-1-35
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


on-making procedures around which actors expectations converge« (Krasner 1983:
2). Die Governance-Forschung wiederum untersucht eine Vielzahl transnationaler
Regelungsarrangements jenseits der reinen Kooperation von Staaten. Wird der Ord-
nungsbegriff in völkerrechtlichen Arbeiten verwendet, so bezieht er sich in der Re-
gel auf rechtliche Ordnungen bzw. Regime.5 Deren Pluralisierung oder Fragmentie-
rung wird meistens in dem Sinne festgestellt, dass heute eine Vielzahl solcher Ord-
nungen im globalen Raum koexistieren und überlappen, ohne dass eine hierar-
chisch höher gestellte Instanz bestände, die in Konfliktfällen eine Entscheidung
treffen könnte (siehe auch Michaels 2009).

Gemeinsam ist den genannten Disziplinen letztlich die Schwierigkeit zu definie-
ren, wo und auf welcher Ebene solche Ordnungen eigentlich identifiziert werden
können: Sind Menschenrechtsnormen und die Souveränitätsnorm Teil unterschied-
licher Regime oder Teil eines gemeinsamen UN-Systems? Ist die lex mercatoria
eine eigenständige Ordnung oder der Oberbegriff für die Verschränkung einer Viel-
zahl von Ordnungen? Bildet das Politikfeld Umwelt eine Ordnung, die z.B. mit
dem Welthandelsregime in Konflikt steht, oder finden sich dort verschiedene the-
menspezifische und überlappende Ordnungen (Biodiversität, Klima u.a.)? Der vom
(beteiligten oder wissenschaftlichen) Betrachter im jeweiligen Kontext gewählte
Blick entscheidet darüber, welcher Normenkomplex jeweils als Ordnung gilt, etwa
nach Kriterien der Letztentscheidungsinstanz, des Ziels der zu regelnden Sachver-
halte, des Einzugsbereichs der Betroffenen, usw. Eine vollständig trennscharfe und
befriedigende Definition wird sich hier also nicht finden lassen, auch wenn bei den
meisten Arbeiten die Letztentscheidungsinstanz als Kriterium im Vordergrund
steht. Vielmehr gilt es unserer Meinung nach zu untersuchen, ob sich Überlap-
pungskonflikte auf unterschiedlichen Abstraktions- und Analyseebenen mit ähnli-
chen Kategorien und Konzepten beschreiben lassen.

Konflikte zwischen normativen Ordnungen

Die Konflikte, die durch die Überlappung normativer Ordnungen entstehen, werden
in den IB und der Völkerrechtswissenschaft teils ganz ähnlich beschrieben: So wird
in beiden Disziplinen argumentiert, dass Überschneidungen von Ordnungen nicht
zwangsläufig zu Konflikten führen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Normen, ob-
wohl in verschiedenen Ordnungen verankert, trotzdem inhaltsgleich sind und von
den Normadressaten das gleiche Verhalten verlangen bzw. inhaltsgleich interpre-
tiert werden. Fallen die Normen, ihre Interpretationen oder ihre Anwendung inhalt-
lich auseinander, können jedoch manifeste Konflikte entstehen (Zelli 2008: 2; Dun-
off/Trachtman 2009b: 6). Dabei können sich Konflikte zwischen unterschiedlichen
Normtypen herausbilden, beispielsweise zwischen zentralen Prinzipien einer Ord-

2.2.

5 Bspw. Krisch (2010: 12); Walker (2008: 375-376); Dunoff/Trachtman (2009a); Michaels
(2009); Berman (2007: 1158-1159).
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nung oder auf der Ebene nachgeordneter Regeln.6 Die Kollision zentraler Prinzipi-
en überlappender Ordnungen wird dabei tendenziell konfliktiver eingeschätzt als
ein Regelkonflikt (Rosendal 2001a: 101; siehe auch Alter/Meunier 2009). Auch die
jüngere konstruktivistische IB-Forschung zu Umstrittenheit von Normen und
Normwandel macht deutlich, dass viele Konflikte zwischen Ordnungen und zwi-
schen Normen häufig erst im Zuge der (umsetzungsbezogenen) Interpretation von
Normen entstehen (siehe Wiener 2004; 2008; Sandholtz/Stiles 2009; Van Kersber-
gen/Verbeek 2007; Badescu/Weiss 2010) bzw. dass das Verhältnis von Normen zu-
einander und deren Interpretation über Zeit veränderlich sind (Reus-Smit 2001).
Somit wird deutlich, dass die jeweilige Interpretation durch die involvierten Akteu-
re Einfluss darauf nimmt, ob es sich um einen manifesten Ordnungskonflikt han-
delt.

Konflikte zwischen verschiedenen normativen Ordnungen unterscheiden sich da-
bei von Konflikten innerhalb einer Ordnung. Im letzten Fall ist eindeutig, durch
welche Regeln oder durch welche Instanz eine Entscheidung im Konflikt getroffen
werden kann. Bei einem Konflikt zwischen normativen Ordnungen, die nicht in ei-
nem klar hierarchischen Verhältnis zueinander stehen (dann wären sie Teilordnun-
gen), ist eine solche Eindeutigkeit jedoch nicht gegeben. Konzeptionell werden
klassischerweise zwei Arten von Konflikten zwischen normativen Ordnungen jen-
seits der nationalstaatlichen Ebene unterschieden: solche, die sich zwischen recht-
lich-politischen Ordnungen im internationalen System herausbilden (horizontale
Dimension), und solche, die sich zwischen verschiedenen Ebenen entwickeln (ver-
tikale Dimension).

Lösungsstrategien in IB und Völkerrecht

Sowohl in der Politik- als auch in der Rechtswissenschaft werden lebhafte Debatten
über den (angemessenen) Umgang mit solchen Konflikten zwischen normativen
Ordnungen geführt. Welche Lösungsstrategien diskutiert und angeboten werden,
unterscheidet sich bereits innerhalb der unterschiedlichen Forschungsstränge in IB
und Völkerrecht. In drei Bereichen kann zudem eine Schieflage identifiziert wer-
den, die zur Folge hat, dass bestimmte Ordnungskonflikte und Lösungsstrategien
nur wenig behandelt oder nahezu ausgeblendet werden: Es handelt sich hierbei um
einen Fokus auf Eindeutigkeit, auf rechtliche vs. politische Konflikte oder auf nur
formalisierte Ordnungen. Im Folgenden soll die Forschung der beiden Disziplinen
entlang dieser drei Punkte diskutiert werden.

3.

6 Siehe Zelli (2008: 12) und Rosendal (2001a) bzw. die Unterscheidung von fundamentalen
Normen, organisatorischen Prinzipien und standardisierten Verfahren bei Wiener (2008:
184).

Lisbeth Zimmermann/Andreas von Staden/Angela Marciniak/Linda Wallbott/Friedrich Arndt: 
Muss Ordnung sein?

ZIB 1/2013 39

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2013-1-35 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771%2F0946-7165-2013-1-35
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Der Fokus auf Eindeutigkeit

Als zentrale Strategie zum Umgang mit Fragmentierung und Überlappungskonflik-
ten wird in der aktuellen Literatur meist ein Fokus auf die Herstellung von Eindeu-
tigkeit vorgeschlagen. Überschneidungen zwischen Ordnungen sollen demnach am
besten vollständig aufgelöst, zumindest aber sollen Synergien zwischen den Ord-
nungen gestärkt werden. Dafür werden in der Völkerrechtsforschung zum Teil so-
gar systemische Lösungsansätze im Sinne übergreifender Meta-Ordnungsprinzipien
vorgeschlagen und diskutiert.7 Im Folgenden wird zunächst die Forschung in Be-
tracht gezogen, in der dieser Fokus auf Eindeutigkeit offensichtlich ist. Im An-
schluss daran widmen wir uns der Literatur, die Konflikte zwischen Ordnungen
zwar als etwas Positives darstellt und eine letzte Vereinigung oder Meta-Ordnung
ablehnt, implizit aber doch ebenfalls eindeutige Lösungsstrategien bevorzugt. Nur
eine kleine Gruppe völkerrechtlicher und rechtsethnologischer Forschung stellt das
Bestehenlassen von Ambivalenz als etwas potentiell Wünschenswertes dar; ihre
Arbeiten werden hier abschließend in den Blick genommen.

Eindeutig Ordnung schaffen

In der extremsten Form plädieren völkerrechtswissenschaftliche Autorinnen und
Autoren für klare Hierarchisierungen, zum Beispiel durch eine Re-Nationalisierung
(u.a. Rabkin 2005), oder aber für eine vollständige Universalisierung normativer
Ordnungen (Lu 2006, vgl. auch die Diskussion in Krisch 2010: 14-16). In abge-
schwächter Form werden zumindest eindeutige Lösungen für Teilbereiche – also
nicht eine Gesamtlösung wie z.B. durch Universalisierung – oder auch die Ent-
wicklung hin zu einem konstitutionellen Rahmen vorgezogen. Diese normativen
Einschätzungen beruhen auf der Beobachtung einer ungeordneten Natur des inter-
nationalen Rechts, das sich überwiegend sektoral, fragmentiert und überlappend
ausbildet. Diese Unordnung manifestiert sich nicht zuletzt in den vielgestaltigen In-
teraktionen zwischen lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene und
entwickelt sich durch die Rechtsprechung der auf den jeweiligen Ebenen angesie-
delten Gerichte fort (Berman 2009: 232-234).8 In diesem Sinne spricht Neil Walker
im Völkerrecht von der »disappearance of any settled, singular grid for defining the
relations between legal orders«, aus der eine »disorder of normative orders« (Wal-
ker 2008: 376, Hervorh. dort) resultiere. Eine einfache Klassifizierung in zwei ge-
trennte Rechtsordnungen entlang der traditionellen Grenze national/international
und deren Beziehung zueinander im Sinne klassischer monistischer oder dualisti-
scher Theorien sei darum kaum mehr möglich (siehe auch Berman 2007; Krisch

3.1.

7 Für einen Überblick siehe Walker (2008: 385-391).
8 Insbesondere die sich zwischen solchen judikativen Institutionen unter den Vorzeichen

normativer Pluralität herausbildenden Beziehungen und Kommunikationsformen sind viel-
fach Gegenstand von Analysen geworden (Maduro 2009; Rosas 2007; Slaughter 1994).
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2010; Nickel 2009). Basierend auf diesen Analysen seitens der Völkerrechtswissen-
schaft erscheinen eine vollständige Einheit und Einheitlichkeit des internationalen
Rechts als wenig realistische Perspektive (Koskenniemi/Leino 2002).9

Trotzdem sollen Lösungsstrategien im Umgang mit Konflikten zwischen norma-
tiven Ordnungen jenseits des Staates, nach Ansicht dieser Autorinnen und Autoren,
wenn schon keine Einheitlichkeit, so doch zumindest Eindeutigkeit schaffen, insbe-
sondere durch Regeln zur Konfliktvermeidung oder Streitbeilegung. Der Fokus auf
letztere erklärt sich dadurch, dass Konflikte insbesondere in der Anwendung von
Normen, d.h. im Rahmen der Entscheidungsfindung in einem konkreten Fall, offen-
bar werden. In Bezug auf Konfliktvermeidung kennt das Völkerrecht traditionell
verschiedene Regeln – insbesondere den Vorrang spezieller vor generellen Regeln
(lex specialis derogat legi generali) und aktuellerer vor früheren Regeln (lex poste-
rior derogat legi priori). Unterstützt wird Konfliktvermeidung zudem auch über
den Weg der systemischen Vertragsauslegung, wonach bei der Interpretation eines
Vertrags »jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare
einschlägige Völkerrechtssatz« (Art. 31 Abs. 3 Buchst. c Wiener Vertragsrechts-
konvention von 1969) zu berücksichtigen ist. Diese und weitere Konfliktregeln im
Fall von Normkollisionen sind intensiv diskutiert worden (siehe u.a. Nickel 2009;
Fischer-Lescano/Teubner 2006; Joerges 2007a; 2007b), u.a. auch von der Study
Group on the Fragmentation of International Law der Völkerrechtskommission der
Vereinten Nationen.10

Derartige spezifische Instrumente einer eindeutigen Neuordnung durch Kollisi-
onsregeln scheinen aber inzwischen weder für internationale Regimeüberlappungen
noch für andere Arten von Ordnungskonflikten zur Konfliktlösung auszureichen
(siehe u.a. van Asselt 2007; Koskenniemi/Leino 2002; Koskenniemi 2007).11 So
oder so hat es zudem den Anschein, als existierten Normkonflikte im Völkerrecht,
die letztlich mit den rechtlichen Kollisionsregeln nicht auflösbar sind und einer po-
litischen Lösung im Sinne der bevorzugten Befolgung einer von zwei konfligieren-
den Normen bedürfen (Milanović 2010: 470-473; siehe auch Abschnitt 3.2).

Unter etwas anderem Blickwinkel preisen manche Autorinnen und Autoren heute
die Vielzahl »hybrider« Beziehungen zwischen nationaler und internationaler Ebe-
ne als effektivere und letztlich doch auf Eindeutigkeit abzielende Lösungsstrategien
von Konflikten zwischen Ordnungen (Berman 2007). Mireille Delmas-Marty etwa
rekurriert für die »Ordnung von Pluralität« wesentlich auf bestehende Strategien

9 Unterschieden werden können in der völkerrechtlichen Literatur dabei funktionalistische
Arbeiten, die zunächst ein mapping der Pluralisierungstendenzen vornehmen, und norma-
tive Arbeiten, bei denen es um normative Konsequenzen aus einem solchen Unterfangen
geht. Bei vielen Autorinnen und Autoren sind diese beiden Ansätze allerdings miteinan-
der verbunden (siehe zum Thema globaler Konstitutionalismus auch Wiener et al. 2012:
6-10).

10 Bericht abrufbar unter http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20arti-
cles/1_9_2006.pdf; 5.12.2012.

11 Begünstigt auch durch eine gewisse Uneinigkeit, wann überhaupt ein Konflikt besteht und
auf welche Konflikte zwischen positiv verpflichtenden, verbietenden und ermächtigenden
Normen die Kollisionsregeln Anwendung finden können und sollen (vgl. nur Jenks 1953;
Vranes 2006).
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und Techniken: horizontale Koordination in der Rechtsprechung durch Querver-
weise, Harmonisierung durch Annäherung verschiedener Systeme bei gleichzeitiger
Beibehaltung nationaler Ermessenspielräume (margin of appreciation) und Verein-
heitlichung, nicht durch unilaterale Transplantation, sondern durch multilaterale
Prozesse der Hybridisierung verschiedener Rechtssysteme (Delmas-Marty 2009).
Ebenso sehen einige Forscherinnen und Forscher insbesondere im vom EuGH für
den EU-Binnenmarkt entwickelten Prinzip der gegenseitigen Anerkennung (mutual
recognition) eine konfliktminimierende und rechtsvereinheitlichende Funktion für
diverse miteinander in Verbindung stehende normative Ordnungen (Schmidt 2007;
Nicolaïdis 2007; Joerges 2007a: 10-11). Ziel ist es hier also, langfristig eine inhalt-
liche Annäherung zu erreichen, die bestenfalls einer eindeutigen Lösung gleich-
kommt.

In der politikwissenschaftlichen Regimeforschung wurden ebenfalls traditionell
verschiedene Ordnungen als voneinander unabhängige Einheiten (Regime) betrach-
tet, wobei hier v.a. analytische, nicht normative Fragen zum Entstehen und zur Wir-
kung von Regimen im Vordergrund standen. Allerdings befasst sich ein Großteil
der jüngeren Literatur mit den (konfliktiven) Auswirkungen von überlappenden
Ordnungen und der Interaktion zwischen internationalen Regimen. Besondere Auf-
merksamkeit fanden hier bisher die Folgen von Ordnungsüberlappung im Zuge der
Implementierung von Regime-Politiken (Rosendal 2001a; 2001b; Stokke 2001; van
Asselt 2007). So unterscheiden Frank Biermann et al. (2010) beispielsweise kon-
fliktive, kooperative und synergetische Regime-Beziehungen. Es wurde zunehmend
nach den genauen Mechanismen der wechselseitigen Beeinflussung von Ordnungs-
strukturen gefragt (van Asselt 2007; Gehring/Oberthür 2009; Stokke 2001),12 aber
auch nach den Möglichkeiten der zielgerichteten Bearbeitung von entstehenden
Konflikten (»interplay management« bei Oberthür/Stokke 2011).13 Auch diese For-
schung fokussiert dabei häufig auf eindeutige Lösungen für Überlappungskonflikte.
Präsentiert wird hier insbesondere die Vereinheitlichung, auch im Sinne von Har-
monisierung und Synergieherstellung, als sinnvolle, da funktionale und effektive
Lösung eines Überlappungskonflikts. Beispielsweise gehen Kal Raustiala und Da-
vid Victor (2004: 277) davon aus, dass erst der Prozess der Implementierung zu ei-
ner klaren Interpretation der verschiedenen Einzelregelungen eines Regime-Kom-
plexes, also zu einer bottom up-Version von Vereinheitlichung führt.14 Harro van

12 Raustiala und Victor weisen darauf hin, dass eher über Regime-Komplexe als lediglich
über zwei überlappende Regime gesprochen werden sollte. Diese Komplexe bestehen aus
mehreren »partially overlapping and non-hierarchical regimes« (Raustiala/Victor 2004:
277; vgl. auch Keohane/Victor 2010), deren Einzelregelungen eher weit gefasst sind.

13 In der Regel wird argumentiert, dass die Fragmentierung von Regelungsstrukturen beste-
hende Machtasymmetrien im internationalen System stärkt, da mächtige Staaten durch re-
gime-capture und forum-shopping Institutionen nutzen, die ihren Interessen am ehesten
entsprechen (Drezner 2007; 2009). Aus einer völkerrechtlichen Perspektive argumentie-
ren Eyal Benvenisti und George W. Downs (2007) entsprechend, dass die Fragmentierung
globaler Ordnungen von starken Staaten absichtlich geschaffen wird.

14 Wenig Beachtung fanden in diesem Zusammenhang bisher die Rolle ideeller Faktoren
und die Angemessenheit von Lösungsstrategien aus Sicht der betroffenen Akteure (kri-
tisch hierzu: Zelli/van Asselt 2010).
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Asselt (2007: 8) räumt jedoch ein, dass Kooperation und Koordination, und damit
Angleichung überlappender Ordnungen nur bei bereits ähnlicher Ausrichtung der
Regime – also eher bei Regelkonflikten – möglich sei. Zusammenfassend werden
in diesem Forschungsstrang Ordnungskonflikte als etwas dargestellt, was es zu
überwinden gilt.

Ordnung(en) im Konflikt

Ein anderer Forschungsstrang hält Konflikt entweder für den Normalzustand oder
sogar für normativ wünschenswert und relevant für die Weiterentwicklung von
Ordnungen. Diese Einschätzung geht jedoch nicht notwendigerweise mit einer Ab-
kehr von der angestrebten Herstellung von Eindeutigkeit einher. So befasst sich die
Völkerrechtstheorie zunehmend mit der in der Rechtsanthropologie im Rahmen
staatlicher und semi-staatlicher Gemeinwesen (z.B. Kolonien) artikulierten Figur
des Rechtspluralismus auf globaler Ebene (siehe Berman 2007; Burke-White 2005;
zusammenfassende Diskussion in Michaels 2009). Zwar wird hier faktisch aner-
kannt, dass sich Akteure jenseits des Staates einer Vielzahl normativer Anforderun-
gen gegenüber sehen, die unterschiedlichen Quellen entspringen; abgesehen davon
ist aber vieles – wie schon in den früheren, innerstaatlich fokussierten Debatten – in
Bezug auf das Phänomen Rechtspluralismus noch umstritten, so z.B. die Antwort
auf die Frage, welche Normen vor dem Hintergrund qualitativ unterschiedlicher
Ordnungssysteme überhaupt als Teil eines spezifischen internationalen Rechtsplu-
ralismus Beachtung finden (Tamanaha 2008: 391-400).

Konkretere Vorstellungen äußern die Vertreter konstitutioneller Modelle für den
Ordnungspluralismus.15 Erika de Wet etwa diagnostiziert »a co-existence of natio-
nal, regional, and sectoral (functional) constitutional orders that complement one
another in order to constitute an embryonic international constitutional order« (de
Wet 2006: 75). Normkonflikte werden hier einerseits bereits zum Teil durch Hier-
archisierung gelöst, z.B. durch die Etablierung von ius cogens-Normen im Men-
schenrechtsbereich (de Wet 2006: 57-63), und können andererseits eine nützliche
Quelle des Dialogs, der Weiterentwicklung und der Kontrolle der beteiligten
Rechtsordnungen sein (de Wet 2006: 67, 75).

Auch für Daniel Halberstam ist Konflikt kein Makel, sondern ein elementarer
Bestandteil konstitutioneller »Heterarchien«, wie etwa die USA und die EU sie dar-
stellen und »[in which] important issues of final legal authority […] are fundamen-
tally unsettled« (Halberstam 2009: 353). Innerhalb solcher heterarchischer Systeme
werden Konflikte nicht notwendigerweise durch Zuordnung von Autorität zu einer
bestimmten Ebene gelöst, sondern oft spontan durch argumentative Strategien, die
sich unabhängig von bestimmten Ebenen auf wesentliche konstitutionelle Werte

15 Zur Unterscheidung der Forschung zum globalen Konstitutionalismus siehe Wiener et al.
(2012).
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stützen. Diese Werte werden gesetzt (Halberstam 2009: 355) und bieten darum eine
eindeutige Richtschnur zur Lösung des Konflikts.

Die Überschneidungen von Ordnungen und die daraus entstehenden Konflikte
werden hier also als etwas Produktives wahrgenommen. Krisch (2010: 71) bezeich-
net diese Verbindung von Pluralismus und Konstitutionalismus auch als »weak«
oder »institutional pluralism«. Obwohl keine letzte Hierarchie geschaffen werden
soll, sollen einige wenige grundlegende, eindeutige konstitutionelle Werte – als ei-
ne Art Kollisionsnorm – das Zusammenspiel der pluralistischen Ordnungen ermög-
lichen (siehe z.B. MacCormick 1998; Berman 2007: 1196-1235). In Bezug auf die-
se Werte geben Autoren unterschiedliche Vorschläge, z.B. Subsidiarität, Rechts-
staatlichkeit (due process) und Schutz der Menschenrechte (Kumm 2009), eine Ab-
wägung von voice, Expertise und Rechten (Halberstam 2009) oder die größere
Legitimität einer demokratischen Entscheidungsfindung auf der nationalen oder lo-
kalen Ebene (von Staden 2012). Auf diese konstitutionellen Werte soll im konkre-
ten Konfliktfall jeweils rekurriert werden, um festzustellen, welche Ordnung Ent-
scheidungsautorität für sich beanspruchen kann (vgl. auch Krisch 2010: 74).16

Unordnung aushalten

Dagegen setzt Nico Krisch ein Modell des starken oder systemischen Pluralismus,
der auch normativ zu bevorzugen sei: »It sees such an overarching framework as
neither practically possible nor normatively desirable and seeks to discern a model
of order that relies less on unity and more on the heterarchical interaction of the
various layers of law« (Krisch 2010: 23). Nicht auf Grundlage bestehender Kollisi-
onsnormen sollen Konflikte gelöst werden, sondern basierend auf »the capacity of
those sub-orders to define adequate rules for mutual engagement« (Krisch 2010:
76). Statt nur zu Instabilität und Konflikt könne so ein starker Pluralismus, ein sol-
ches Belassen von Ambivalenz – das laut Krisch empirisch viel öfter zu beobachten
sei als bisher angenommen – zu einem sich Arrangieren mit und zu Kooperation
zwischen unterschiedlichen Ordnungen führen. Ein derartiger Pluralismus könne
auch eine Möglichkeit für bessere Kontestation bieten und eine Art checks and ba-
lances bereitstellen (Krisch 2010: 78-89).

Auch postkoloniale und rechtsethnologische Studien (Kötter/Schuppert 2009;
Kötter et al. 2009) verweisen – eher aus einer analytischen Perspektive als mit ei-
nem starken normativen Argument – auf »Prozesse, die die Differenz behaupten«
(Kötter et al. 2009: 35) und somit Doppelregelungen anerkennen und aushalten.
Die Konfliktlösung liegt hier also gerade im Belassen des Konflikts. Allerdings
wird diese Strategie in der Literatur zu Ordnungen jenseits des Staates kaum rezi-

16 Für Kumms kosmopolitischen Konstitutionalismus etwa bedeutet dies, »[that] internatio-
nal law should presumptively be applied even against conflicting national law, unless the-
re is a sufficiently serious violation of countervailing constitutional principles relating to
jurisdiction, procedure, or substance« (Kumm 2009: 277).
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piert; ihre Rolle in den aktuellen Pluralisierungsprozessen ist bislang nur unzurei-
chend erforscht.

Während also in einem Großteil der Forschung ein Fokus auf Eindeutigkeit, je-
doch nicht unbedingt auf Einheitlichkeit liegt, nennen einige Autoren ein Belassen
von Ambivalenz als Lösungsstrategie für Überlappungskonflikte und sehen eine
solche auch empirisch immer wieder belegt. Hierzu werden oft innerstaatliche Bei-
spiele von Rechtspluralismus herangezogen (z.B. von Benda-Beckmann 2009 zu
Indonesien), doch finden sich auch für die internationale Ebene Belege. Für Krisch
etwa ist das Regime der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im
Kern durch eine »offene Architektur« gekennzeichnet, die trotz der in ihrem Um-
feld oft verwendeten sprachlichen Analogien zum Verfassungsrecht (siehe nur
Wildhaber 2002 und Greer 2003) gerade keine systemisch-hierarchische Verfas-
sungslogik institutionalisiert, nach der die EMRK und die Urteile des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) innerstaatlichem Recht strikt vorgehen
würden. Vielmehr werde das Verhältnis der EMRK zu den einzelnen nationalen
Rechtsordnungen durch »politics, often judicial politics« (Krisch 2010: 111) be-
stimmt.

Ähnlich argumentiert Stéphanie Hennette-Vauchez, wenn sie befindet, dass die
Verfassungssemantik im Kontext der EMRK und des EGMR schon deshalb fehl
am Platze sei, weil die suggerierte Rechtseinheit empirisch nicht gestützt werde:
»there is no such thing as one ›ECHR law‹. Rather, there exists the Strasbourg case
law, on the one hand, and no less than 47 national versions of its appropriation, on
the other hand« (Hennette-Vauchez 2011: 145-146). Es ist gerade auch dieses Feh-
len einer klaren Hierarchisierung, das es nationalen Akteuren ermöglicht, bei der
Umsetzung der Urteile des EGMR Interpretationsspielräume in ihrem Sinne zu nut-
zen und die Grenzen der für eine erfolgreiche Umsetzung als erforderlich erachte-
ten Maßnahmen im Sinne eines post-agreement compliance bargainings (Jönnson/
Tallberg 1998) regelmäßig zumindest in Teilen neu zu verhandeln (von Staden
2013). Für Krisch ist die zugrunde liegende Ambivalenz letztlich kein Nach-, son-
dern ein Vorteil:

»By leaving questions of fundamental norms and ultimate authority undecided, plura-
lism might give postnational law the flexibility it needs in order to deal with principled
contestation—contestation might be easier to circumnavigate than in a constitutional or-
der built on the ideal that these questions are settled in one way or another« (Krisch
2010: 152).

Eine andere der ambivalenten Ordnungskonstellationen, die aus den vielfältigen
Globalisierungsprozessen resultieren, ist die lex mercatoria. Unter diesen Begriff
werden heutzutage die vielfältigen privatrechtlichen Regelungen internationaler
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gefasst, die sich aufgrund unterschiedlicher,
unvereinbarer oder in Bezug auf den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr
nicht effektiver nationalstaatlicher Rechtsordnungen jenseits von diesen herausge-
bildet haben. Die lex mercatoria gilt als »Musterfall und zugleich [als] das umstrit-
tenste Beispiel« (Albert 2002: 235) für die Emergenz eines pluralen transnationalen
Rechts jenseits des Staates. Obwohl sie sich immer stärker verdichtet und inzwi-
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schen sogar ein gewisser »Spillover-Effekt […] auf nationalstaatliche Rechtsord-
nungen« (Albert 2002: 252) zu beobachten ist, steht außer Frage, dass die lex mer-
catoria trotz aller Versuche, ihre Normen zu kodifizieren, einer inneren Systematik
entbehrt und über kein einheitliches rechtstheoretisches Konzept verfügt (Stein
1995: 200). Diese interne Ambivalenz erscheint momentan unangetastet.

Rechtliche vs. politische Lösungen

In der vorausgegangenen Diskussion zum Fokus auf die Herstellung von Eindeutig-
keit deutete sich bereits eine weitere Schieflage in der bestehenden Forschung zu
Konflikten zwischen normativen Ordnungen an: Die völkerrechtliche Literatur be-
tont rechtliche Formen des Umgangs mit Konflikten, entweder durch Schaffung
neuer rechtlicher Normen, der Angleichung rechtlicher Normen oder durch Recht-
sprechung. Selbst in der Literatur, die einen Pluralismus globaler Ordnungen unter-
stützt, ist dies der Fall (siehe z.B. Krisch 2010, Kumm 2009, Halberstam 2009). In
wenigen Fällen ergänzt die IB-Regimeliteratur (z.B. van Asselt 2007: 8) rechtliche
Lösungsstrategien auch mit politischen, in denen Angleichungen beispielsweise
durch Lernprozesse politischer Akteure oder Aushandlung stattfinden. Eindeutig-
keit kann so beispielsweise durch politische Aushandlung oder durch ein Gericht
hergestellt werden. Dies scheint uns jedoch immer noch zu kurz gegriffen. Auch
nicht vollständig eindeutige Lösungen, ob sie nun die Ambivalenz belassen oder ei-
ne Einzelfallentscheidung herbeiführen, können in all ihren Formen sowohl recht-
lich wie auch politisch stattfinden. Einzelfallentscheidungen können gerichtliche
Entscheidungen sein oder Gentlemen’s Agreements zwischen Politikern. Selbst im
Belassen der Ambivalenz haben beide Logiken ihren Platz, denn auch ein solches
bewusstes Belassen der Überlappung zweier Ordnungen ergibt sich ja meist erst
aus einer Vielzahl politischer und rechtlicher Entscheidungen.

Ein empirisches Beispiel, bei dem eine Einzelfallentscheidung nicht rechtlich
hergestellt wurde, bietet der Fall der Rainbow Warrior. Im Anschluss an die Ver-
senkung des Greenpeace-Schiffes im Hafen von Auckland durch französische Ge-
heimagenten im Jahre 1985, bei der ein Mannschaftsmitglied starb, kam es zu lang-
jährigen Auseinandersetzungen zwischen Neuseeland und Frankreich (Pugh 1987:
656-658). Neuseeland verhaftete in der Folge zwei französische Agenten, stellte sie
vor Gericht, verurteilte sie zu zehnjährigen Haftstrafen und verlangte darüber hi-
naus von Frankreich Entschädigungszahlungen. Frankreich hingegen forderte die
Freilassung und Überstellung der beiden Agenten. Nachdem eine Beilegung des
Streits aufgrund unterschiedlicher Gewichtung der Norm diplomatischer Immunität
von staatlichen Agenten auf der einen bzw. Strafverfolgung auf der anderen Seite
(Pugh 1987: 660) auf diplomatischem Wege nicht erreicht werden konnte, einigten
sich beide Staaten auf ein Schiedsverfahren unter Anleitung des Generalsekretärs

3.2.
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der Vereinten Nationen, Javier Peres de Cuellar.17 Dessen Schiedsspruch ließ die
Frage nach dem Umfang der im Völkerrecht gewährten staatlichen Immunität letzt-
lich offen und entschied, dass Frankreich, neben einer förmlichen Entschuldigung
und Kompensationszahlungen, die beiden Agenten nach deren Entlassung aus neu-
seeländischer Haft für die Dauer von drei Jahren auf einer Militärbasis stationieren
sollte. Letztendlich beruhte diese Einzelfallentscheidung auf dem billigen Ermessen
(ex aequo et bono) des UN-Generalsekretärs in seiner Funktion als Schiedsrichter
(vgl. Pugh 1987: 656). Billigkeitsentscheidungen sind zwangsläufig immer durch
die Details des Einzelfalls bestimmt und daher nicht verallgemeinerbar; insbeson-
dere soll billiges Ermessen gerade eine Entscheidung ohne zwingenden Rekurs auf
formal anwendbares Recht ermöglichen.

Der Fokus auf Formalität und die fehlende Rolle der Betroffenen

Ein weiterer Fokus der diskutierten Literatur liegt zudem oft auf formalisierten
Ordnungen, wodurch die Rolle der jeweils Betroffenen und informelle Prozesse des
Umgangs mit Überlappung ausgeblendet werden.

Zentral erscheint es darum, die Perspektive auf Ordnungskonflikte um Einblicke
in die Literatur zu Politisierung, Kontestation und Dissidenz zu erweitern (Acharya
2011; Deitelhoff 2009a; 2009b; Wiener 2007; 2008; Maiguashca 2003; Zürn/
Ecker-Ehrhardt 2013). Hier steht also die Umstrittenheit von globalen und interna-
tionalen normativen Ordnungen (und der Widerstand gegen diese) im Vordergrund.
So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass die kulturell-politische Fragmen-
tierung (Deitelhoff 2009a) des Globalen für die Herstellung und Geltung formaler
internationaler Regime und Ordnungen Probleme aufwirft, dass also bestimmte lo-
kale Ordnungen kultureller, sozialer oder politischer Art mit international festgeleg-
ten Normen (z.B. aus dem Umfeld der WTO oder dem Bereich der Menschenrech-
te) in Konflikt treten. Dadurch entstehen Legitimitätsprobleme, die ihren Ausdruck
nicht zuletzt in (trans)nationalen Protest- und Widerstandsbewegungen finden (vgl.
Zürn et al. 2007). Statt also die Überlappung zwischen verschiedenen formalen in-
ternationalen Ordnungen zu untersuchen, wird hier der Blick auf Überlappungen

3.3.

17 Der Konflikt beruhte dabei neben dem politischen Dissens über die (Vormacht-)Stellung
Frankreichs im Südpazifik und über die dort durchgeführten Atomtests (Thakur 1986:
209; Taylor 1994: 517-518) auch auf unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich des an-
zuwendenden Rechts. Neuseeland beanspruchte für sich, auf Basis seines nationalen
Strafrechts die beiden verhafteten Agenten vor Gericht stellen und eine Haftstrafe verhän-
gen zu dürfen; schließlich handle es sich um eine schwere Straftat, die auf neuseeländi-
schem Boden begangen wurde und bei der die Nationalität der Straftäter irrelevant sei.
Frankreich hingegen bemühte die im Völkerrecht verankerte Immunität seiner im offiziel-
len Auftrag handelnden Agenten (Pugh 1987: 660), die eine individuelle Strafverfolgung
vor neuseeländischen Gerichten ausschließe. Handelte es sich auch hierbei möglicherwei-
se um eine Schutzbehauptung, die schon im damaligen Völkerrecht vor dem Hintergrund
des Interventionsverbots kontrovers war, so kristallisierten sich die in unterschiedlichen
Ordnungen verankerten distinkten normativen Grundhaltungen heraus, wie mit im staatli-
chen Auftrag handelnden Akteuren im Straffall angemessen umzugehen sei.
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zwischen internationalen oder transnationalen und regionalen, nationalen oder loka-
len Ordnungen gerichtet, seien sie formeller oder informeller Art. So betont bei-
spielsweise Amitav Acharya (2011), dass in den Weltregionen auf internationale
Politik zum Teil mit der Herausbildung von Subsidiaritätsnormen reagiert wird.
Auch zeigen die aktuellen Diskussionen um eine internationale Schutzverantwor-
tung (responsibility to protect), wie der Normkonflikt zwischen Souveränität und
Schutzverantwortung in regionalen Kontexten zu politischen Prozessen der Re-In-
terpretation, Ablehnung, und Annäherung führt (Prantl/Nakano 2011; Bellamy/
Drummond 2011).18

In dieser Literatur wird weniger eine bestimmte Strategie des Umgangs mit sol-
chen Konflikten hervorgehoben. Stattdessen stehen die prozeduralen Bedingungen,
unter denen Ergebnisse als »normativ erstrebenswert« gelten können, im Mittel-
punkt der Betrachtung: Auf der einen Seite wird in diesem Kontext deliberative
Fairness, z.B. in diplomatischen Verhandlungen internationaler Regime, als be-
günstigender Faktor genannt (Deitelhoff 2009b), auf der anderen Seite wird disku-
tiert, inwieweit Kontestation und Dissens in jeder Art von Ordnung entstehen (Tul-
ly 2002) und als eine Art Widerspruchsrecht (in Zusammenhang mit gleichen Zu-
gangsmöglichkeiten zu Ordnungsbildungsprozessen) zur Schaffung legitimer for-
meller globaler Ordnungen beitragen können (Wiener 2007).

Typologie von Lösungsstrategien

Basierend auf dieser Literaturdiskussion wird im Folgenden eine neue Typologie
von Lösungsstrategien für Konflikte zwischen normativen Ordnungen gebildet.
Diese Typologie befindet sich zwar auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau,
hat jedoch den Vorteil, dass sie die Lösungsstrategien aller diskutierten For-
schungsstränge umfasst und zueinander in Beziehung setzt – ob rechtswissenschaft-
lichen oder politikwissenschaftlichen Ursprungs, ob mit Fokus auf horizontale oder
vertikale,19 formal-rechtliche oder informellen Ordnungen.20

Die Typologie basiert auf den Kriterien Auflösung der Überschneidung und Lö-
sung des akuten Konflikts, aus denen drei mögliche Strategien des Umgangs mit
Konflikten zwischen normativen Ordnungen abgeleitet werden: Beibehaltung von
Ambivalenz, Einzelfallentscheidung und Herstellung von Eindeutigkeit (siehe Ta-
belle 1).21 Diese Lösungsstrategien beziehen sich dabei auf den intentionalen Um-
gang mit konkreten Konflikten durch Akteure, d.h. auf eine absichtsvolle, zielge-

4.

18 Für Adaptions- oder Abwehrprozesse um solche Normen im lokalen, nationalen oder re-
gionalen Kontext vgl. auch Acharya (2004), Cortell/Davis (2005) und Zwingel (2012).

19 Krisch weist darauf hin, dass der Nutzen der Unterscheidung von vertikal und horizontal
überschätzt wird und Ordnungspluralismus für beide Arten der Überlappung ähnlich ana-
lysiert werden kann (Krisch 2010: 231).

20 Dass diese Kategorien für bestimmte Forschungsinteressen weiterer Verfeinerung bedür-
fen, bleibt dabei unbestritten.

21 Diese sind »mutually exclusive and exhaustive« (George/Bennett 2004: 238; vgl. Sartori
1970: 1038-1039) und entsprechen einer klassifikatorischen Typologie.
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richtete und koordinierte Bearbeitung von Überlappungskonflikten (Gehring/Obert-
hür 2009). Solche Lösungsstrategien können aber auch stets nicht-intendierte Fol-
gewirkungen haben (siehe Abschnitt 4.4). Welche Art von Lösungsstrategie
vorliegt, ist im konkreten Fall in der wissenschaftlichen Literatur häufig umstritten
(ist also beispielsweise das EU-Menschenrechtssystem ein Fall der Hierarchisie-
rung oder der weiterhin bestehenden Ambivalenz?). Diese Umstrittenheit stellt je-
doch nicht die Typologie als solche in Frage.

Tabelle 1: Lösungsstrategien für Konflikte

Konfliktart/Reaktion Auflösung der
Überlappung

Akuter Konflikt wird gelöst

Ambivalenz - -

Einzelfallentscheidung - +

Herstellung von Eindeutigkeit + +

Akzeptanz von Ambivalenz

Entscheiden sich Akteure, Ambivalenz bestehen zu lassen, nehmen sie Uneindeu-
tigkeiten nicht nur in Kauf, sondern lassen diese ganz bewusst zu. Kommt es zu
Konflikten zwischen überlappenden Ordnungen, so haben die beteiligten Akteure
in diesem Fall kein Interesse daran, diese Konflikte zu lösen. Vielmehr werden die
jeweiligen Ordnungen gleichwertig nebeneinander belassen. Auch Ignoranz oder
Informationsmangel sind als Gründe für die Beibehaltung von Ambivalenz denk-
bar. Jedoch nur die aktive Entscheidung für die Ambivalenz und die damit verbun-
dene qualitative Umwandlung des Konflikts (hingegen nicht dessen Auflösung)
kann als tatsächliche Strategie des Umgangs mit dem Konflikt konzeptualisiert
werden. Beispiele lassen sich innerhalb von Nationalstaaten in der Ambivalenz
zwischen staatlichem und indigenem Recht ausmachen. Jenseits des Nationalstaats
scheint z.B. der Konflikt zwischen staatlicher Souveränität und der Herausbildung
neuer transnationaler Rechtsformen (siehe Beispiel der lex mercatoria, Ab-
schnitt 3.1) in diese Kategorie zu fallen.

Einzelfallentscheidung

Die Einzelfallentscheidung sucht als Lösungsstrategie nicht notwendigerweise nach
einer grundsätzlichen Bestimmung des Verhältnisses normativer Ordnungen. Sie
führt durch gerichtliche Entscheidung oder durch politische Aushandlung zwischen
Konfliktparteien zu einer Auflösung des konkreten Konfliktfalls, ohne damit auto-
matisch künftige Konflikte verhindern oder präjudizieren zu wollen. Unter diese

4.1.
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Lösungsvariante fallen insbesondere Entscheidungen durch Schiedsgerichte. So
waren solche Einzelfallentscheidungen klassische Aufgabe internationaler Gerich-
te, bevor EuGH und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine weitge-
hende Hierarchisierung für sich beanspruchten und international mit ihrem Modell
Schule machten (Alter 2009). Es wird nicht ausgeschlossen, dass Einzelfallent-
scheidungen langfristig zu einer Vereinheitlichung von Ordnungen führen können
(siehe Abschnitt 4.4).

Herstellung von Eindeutigkeit

Bei der Herstellung von Eindeutigkeit schließlich wird die Überlappung zweier
Ordnungen und damit auch der bestehende Konflikt aufgelöst.22 Basierend auf der
Art und Weise der Auflösung können wir in der Literatur drei Subtypen einer sol-
chen Herstellung von Eindeutigkeit identifizieren (siehe Tabelle 2 und auch Ab-
schnitt 3.1).

Tabelle 2: Art der Auflösung von Überlappungen

Neuordnung Hierarchisierung Vereinheitlichung

Zuständigkeiten werden trenn-
scharf abgegrenzt, aber nicht

über- oder untergeordnet

Eine Ordnung wird
einer anderen formal
oder faktisch über-
oder untergeordnet

Ordnungen werden
inhaltlich angepasst

Neuordnung der Geltungsbereiche

Bei der Neuordnung der Geltungsbereiche erzielen die beteiligten Akteure eine Ei-
nigung über Zuständigkeiten der jeweiligen Normkomplexe. Meist geschieht dies
durch eine Neuordnung mittels Kollisionsnormen. Die Anwendung von Kollisions-
normen hebt die inhaltliche Überschneidung nicht auf, weist jedoch eindeutig die
Geltung zu. Im Konfliktfall zwischen zwei Ordnungen kann durch Verwendung der
Kollisionsnorm entschieden werden, welche Rechtsordnung wann angewendet wer-
den muss. Ein Beispiel wäre die Überlappung der staatlichen Ordnung mit der lex
sportiva. Hier gelten in der Rechtsprechung bestimmte Standards zur Schwere ei-
nes Vergehens, die festlegen, ob ein Verstoß lediglich innerhalb des Sportverbands
oder auch vor einem staatlichen Gericht angegangen werden kann. Auch Entschei-
dungen wie der Solange-II-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts – hier konsta-
tierte dieses einen dem Grundgesetz gleichwertigen Grundrechtsschutz auf der

4.3.

22 Mit Eindeutigkeit beziehen wir uns nur auf die Auflösung unterschiedlicher Verhaltenser-
wartungen in unterschiedlichen Ordnungen. Impliziert wird damit nicht eindeutiges Ver-
halten, da die Umsetzung von Verhaltenserwartungen immer die Möglichkeit abweichen-
den Verhaltens (vgl. Zürn 2005: 18) impliziert.
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europäischen Gemeinschaftsebene und erachtete damit auf dem Grundgesetz basie-
rende Verfassungsbeschwerden gegen sekundäres Gemeinschaftsrecht fortan für
unzulässig – können als eine Form der Neuordnung verstanden werden. In diesen
Fällen wird die Zurücknahme des eigenen Entscheidungsanspruchs allerdings kon-
ditional an das Vorliegen bestimmter normativer Bedingungen geknüpft. In einer
zweiten möglichen Version wird die Überlappung hingegen vollständig aufgeho-
ben. Von den Rechtsordnungen betroffene Akteure und/oder Sachbereiche werden
klar voneinander abgegrenzt.

Hierarchisierung

Die Hierarchisierungsstrategie löst Normkonflikte durch die Unterordnung einer
normativen Ordnung. Diese klassische Lösung findet sich ebenso in Vorstellungen
des Vorrangs nationalstaatlicher Gesetzgebung und Rechtsprechung wie in welt-
staatlichen Szenarien, denen zufolge die Letztentscheidungskompetenz bei globalen
Institutionen angesiedelt sein sollte. Auch ohne letztgültige Gesamtordnung der wi-
derstreitenden normativen Ordnungen sind bestimmte Politikbereiche potentiell auf
solch hierarchische Weise regulierbar – etwa durch Vorrang für Menschenrechte
oder in bereits fortgeschrittener Form im Rahmen des Europarechts, das in vielen
Bereichen regelmäßig nicht nur laut des vom EuGH formulierten Anspruchs, son-
dern auch faktisch nationalem Recht übergeordnet ist.

Die vieldiskutierte Kadi-Entscheidung des EuGH zur Vereinbarkeit von EU-
Maßnahmen zur Umsetzung einer UN-Sicherheitsratsresolution mit den Unions-
grundrechten kann in diesem Zusammenhang ebenfalls als eine (wenngleich beson-
dere) Variante des Hierarchisierungsansatzes charakterisiert werden. Der EuGH ar-
gumentiert zwar, dass seine rechtliche Bewertung allein die in Frage stehende EU-
Sekundärrechtsnorm betrifft und nicht die völkerrechtlichen Quellen dieser EU-
Verordnung prüft.23 Dadurch jedoch, dass der Gerichtshof das EU-Recht als eine
separate und autonome Rechtsordnung definiert, die ihrerseits nicht dem UN-Recht
unterstehe, bestätigt er die innerhalb der EU-Rechtsordnung geltende Normenhier-
archie. Nach dieser muss sich das Sekundärrecht am Maßstab des Primärrechts
messen lassen, auch wenn es sich um eine weitestgehend inhaltsgleiche Umsetzung
einer verbindlichen UN-Sicherheitsratsresolution handelt.24 Die Schaffung von Ein-

23 EuGH, Rs. C-402/05 P & C-415/05 P (Yassin Abdullah Kadi und Al Barakaat Internatio-
nal Foundation/Rat und Kommission), Urteil v. 3.9.2008 (hiernach Kadi-Urteil),
Abs. 286-288.

24 Er verneint im konkreten Fall, dass seine Entscheidung der letztendlichen Ungültigkeit
der relevanten EU-Verordnung zugleich eine Überprüfung der dahinter stehenden völker-
rechtlichen Quelle dieser Maßnahme im Lichte des EU-Rechts sei. Sowohl das Gericht
erster Instanz, das zunächst mit den beiden relevanten Beschwerden befasst war und 2005
sein Urteil gesprochen hatte, als auch der damalige Generalanwalt Poiares Maduro hatten
vom EuGH-Urteil abweichende Vorstellungen zum Verhältnis von UN- und EU-Recht
entwickelt; siehe Darstellung und Diskussion in Halberstam/Stein (2009: 43-46, 58-60);
de Búrca (2010: 26-31).
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deutigkeit innerhalb der bestehenden EU-Normenhierarchie (und die Bejahung des
damit einhergehenden institutionellen Alleinentscheidungsanspruchs) wird hier also
durch Verneinung der Unterwerfung unter eine noch höher gestellte Autorität er-
reicht. Mehr noch, der EuGH argumentiert kontrafaktisch, dass selbst im hypotheti-
schen Fall der Mitgliedschaft der Europäischen Union in den Vereinten Nationen
UN-Recht lediglich dem EU-Sekundärrecht, aber nicht dem Primärrecht vorgin-
ge.25 Der dann potentiell auftretende Konflikt mit Artikel 103 der UN-Charta, dem
zufolge die Charta anderen widersprechenden vertraglichen Verpflichtungen vor-
geht, wird vom Gerichtshof nicht thematisiert. Dadurch, dass die Kadi-Entschei-
dung die Gültigkeit von EU-Maßnahmen zur Umsetzung von UN-Resolutionen un-
ter einen EU-Grundrechtsvorbehalt stellt, bestätigt sie die gegenüber gesetzgeberi-
schen Umsetzungsmaßnahmen hierarchisch höhere Stellung der primärrechtlich ga-
rantierten EU-Grundrechte. Auch wenn dies keine formalrechtliche
Hierarchisierung in Bezug auf UN-Recht ist, so strahlt die entsprechende Entschei-
dung zumindest als »indirect review« (Halberstam/Stein 2009: 66) fast zwangsläu-
fig auch auf die menschenrechtliche Bewertung der dahinter stehenden UN-Sicher-
heitsratsresolution zurück.26

Vereinheitlichung

Anders als im Fall der Hierarchisierung wird durch die Strategie der Vereinheitli-
chung schließlich eine Änderung der im Konflikt stehenden normativen Ordnungen
selbst angestrebt. Der Konflikt wird dadurch gelöst, dass beide Ordnungen sich z.B.
durch die Ergebnisse von Verhandlung, Deliberation oder rechtsimmanenter Kom-
munikation dauerhaft in eine einheitliche Richtung transformieren. Auf diese Wei-
se können die Konflikte entschärft oder aufgelöst werden, entweder durch normati-
ve Angleichung (Harmonisierung) oder das Verschmelzen in einer einzigen Ord-
nung (Unifizierung). Ein Beispiel für eine solche Vereinheitlichung stellt die Dritte
Seerechtskonferenz (1973-1982) dar. Hier wurde eine völkerrechtliche Lösung für
die staatlichen Seegrenzen gefunden und damit ein Konflikt entschärft, der zwi-
schen einer hegemonialen Ordnung, in der westliche Staaten die Ressourcen vor
den Küsten der Entwicklungsländer ausnutzten, und einem Souveränitätsbestreben
der Entwicklungsländer vor den eigenen Küsten entstanden war (Wolf 1981).27 Ein
weiteres Beispiel wäre der Konflikt zum Patentrecht in Anwendung auf AIDS/HIV-
Medikamente, das diese für Entwicklungsländer oft unerschwinglich machte. Der

25 Kadi-Urteil, Abs. 305-309.
26 Ob das Vorgehen des EuGH letztlich eine zu bedauernde Behauptung der »primacy of

[EU] internal constitutional values over the norms of international law« (de Búrca 2010:
52) darstellt, oder vielmehr als eine Form von »civil disobedience« (Isiksel 2010) oder
»local constitutional resistance« (Halberstam/Stein 2009: 67) vor dem Hintergrund des
auch völkerrechtlich verankerten Menschenrechtsschutzes zu begrüßen ist, bleibt umstrit-
ten.

27 Zur gleichen Zeit wurde die Seerechtskonferenz auch für die Schaffung einer Reihe neuer
Normen im Seerecht verwendet.
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Streit zwischen Welthandelsorganisation und Weltgesundheitsorganisation wurde
hier im Rahmen einer »verdeckten Vertragsänderung« (Fischer-Lescano/Teubner
2006: 85) beigelegt, die den Im- und Export von kostengünstigeren Generika auch
bei formal bestehendem Patentschutz unter bestimmten Bedingungen fortan ermög-
lichte. Damit wurde eine der Regelungen des TRIPS-Vertrages aus gesundheitspo-
litischen Gründen letztlich ausgehebelt und der zugrunde liegende Konflikt ent-
schärft (siehe ausführlich Fischer-Lescano/Teubner 2006: 73-98).

Folgewirkungen der Lösungsstrategien

Die langfristigen Folgewirkungen (inklusive der möglichen nicht-intendierten Ne-
beneffekte) der verschiedenen Lösungsstrategien lassen sich durch die Typologie
nicht abbilden (hierzu auch Oberthür/Gehring 2011: 32). Zum Beispiel können eine
Strategie der Ambivalenz oder auch eine Reihe von Einzelfallentscheidungen zu-
nächst konfligierende Ordnungen langfristig durch langsame Angleichung verein-
heitlichen, ohne dass diese Vereinheitlichung anfangs intendiert gewesen wäre.
Ebenso könnte eine Lösungsstrategie, die zur Eindeutigkeit führen soll, mit späte-
ren divergierenden Einzelfallentscheidungen in Konflikt geraten und somit langfris-
tig zu Ambivalenz führen. Keine der hier angebotenen Lösungsstrategien ist also a
priori auf Dauer gestellt; die Folgewirkungen gilt es jeweils für den konkreten Fall
zu untersuchen.

Wider eine vorauseilende Bewertung von Lösungsstrategien

Die drei Ungleichgewichtungen in der bestehenden Forschung – Eindeutigkeit,
rechtliche vs. politische Lösungen, Formalität zu Lasten einer Berücksichtigung der
Betroffenenperspektive – haben dazu geführt, dass bislang oft nur bestimmte As-
pekte beim Umgang mit Konflikten zwischen normativen Ordnungen in den Blick
genommen wurden, nie jedoch das vollständige Spektrum an Möglichkeiten, wie es
in der obigen Typologie abgebildet werden konnte. Eine Entwicklung hin zu nur ei-
ner Art des Umgangs mit Überlappungskonflikten zwischen Ordnungen ist aller-
dings weder zu erwarten noch unbedingt gutzuheißen. Insbesondere eine Strategie,
mittels derer der Konflikt durch Herstellung von Eindeutigkeit aufgelöst wird, wirft
immer auch die Frage nach Prozessstandards und dem Verhältnis von Begünstigten
und Ausgeschlossenen auf: »Each rationality and expert system is involved in a he-
gemonic project: to make my rationality govern the whole – to make my preference,
the structural bias of our institution, the general preference« warnt darum auch
Koskenniemi (2005: 15; vgl. auch Diskussion bei Krisch 2010: 81-85). Auf der an-
deren Seite beinhaltet die Unterstützung eines weitgehenden Pluralismus ebenfalls
normative Probleme: »it justifies de facto rule and use of power merely because
they are there« (Koskenniemi 2005: 17; vgl. auch Drezner 2009; Benvenisti/Downs
2007).

4.4.
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Es erscheint daher logisch, dass keine Lösungsstrategie per se normativ zu bevor-
zugen ist. Stattdessen halten wir es für erstrebenswert, im Rahmen zukünftiger For-
schung zu analysieren, unter welchen Umständen bestimmte Lösungsstrategien
welchen Akteuren sinnvoll erscheinen, mit welchen Effekten diese Strategien um-
gesetzt und wie sie schließlich von den Betroffenen bewertet werden. Ein solches
Vorhaben stellt sich gleichermaßen gegen ein gesamt-konstitutionelles Projekt, das
Ordnung in die fragmentierte globale Wirklichkeit bringen möchte,28 wie auch ge-
gen vollständige Beliebigkeit.

Koskenniemis Forderung, Überlappungskonflikte als politische Konflikte zu ver-
stehen (2005: 21), erscheint darum zentral. Unterstützer eines mehr oder weniger
starken Pluralismus nennen Kriterien, wie die jeweiligen einzelnen Ordnungen in-
nerhalb des globalen Ordnungspluralismus zu bewerten seien. Krisch beispielswei-
se (2010: 101) schlägt folgende Kriterien zu Bewertung der einzelnen Ordnung im
Fall von Überlappungskonflikten vor: der Grad öffentlicher Autonomie (public au-
tonomy) und Selbstgesetzgebung, zudem die Qualität von Deliberation, Inklusion
und Argumentation (hinsichtlich der jeweiligen Zuständigkeit). Wir würden dem
noch hinzufügen, dass auch nach den prozeduralen Bedingungen der unterschiedli-
chen Lösungsstrategien wie der deliberativen Fairness (Deitelhoff 2009b) und der
Möglichkeit zur Kontestation zu fragen ist – und nicht nur nach der (demokrati-
schen) Qualität der unterschiedlichen Ordnungen selbst. Nur so kann die Legitimi-
tät der im konkreten Fall gewählten Lösungsstrategie eingeschätzt werden, die die
Legitimität des Ergebnisses immer auch mit beeinflusst. Das gilt umso mehr, als
dass Akteure sich in Überlappungskonflikten ja oft gerade den Anforderungen von
Ordnungen gegenübersehen, an deren Setzung sie nicht gleichmäßig beteiligt wa-
ren. Diese Kriterien gilt es jedoch nicht vollständig a priori festzulegen; stattdessen
beruhen sie auch auf den Angemessenheitsstandards von Beteiligten und Betroffe-
nen.

Forschungsperspektiven

Die Pluralisierung normativer Ordnungen geht mit einer Zunahme von Konflikten
zwischen diesen Ordnungen einher, die nicht nur mittels einer einzigen Lösungs-
strategie beigelegt werden können. Eine umfassende Diskussion möglicher Strate-
gien des Umgangs mit solchen Konflikten über die Disziplingrenzen von Politik-
wissenschaft und Völkerrecht hinweg wurde in der wissenschaftlichen Literatur bis
jetzt noch nicht geleistet. Dieser Literaturbericht widmete sich einem solchen Vor-
haben und diskutierte insbesondere die Regimeliteratur, die konstruktivistische
Normenforschung in den IB und die Literatur zu global legal pluralism, Konstitu-
tionalismus und conflict of laws des Völkerrechts. In den unterschiedlichen For-
schungssträngen ließen sich dabei drei zentrale Typen von Lösungsstrategien unter-
scheiden: das Aushalten von Ambivalenz, Einzelfallentscheidung und die Herstel-

6.

28 Zum »Ordnungsprojekt« vgl. Dunoff/Trachtman (2009: 8).
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lung von Eindeutigkeit. Letztere kann wiederum die Unterformen Neuordnung,
Hierarchisierung oder Vereinheitlichung annehmen. In der Diskussion wurde je-
doch ebenfalls sichtbar, dass Schieflagen in drei Bereichen bestehen: In der beste-
henden Forschung werden meist eindeutige Lösungen anderen Umgangsstrategien
vorgezogen, werden rechtliche und politische Lösungen einander als sich gegensei-
tig ausschließend gegenüber gestellt und werden häufig nur Konflikte formalisierter
Ordnungen auf internationaler Ebene oder zwischen nationaler und internationaler
Ebene in den Blick genommen, wodurch die Perspektive der Betroffenen meist aus-
geschlossen wird.

Wir schlagen vor, dass nicht generell eine Strategie des Umgangs mit Konflikten
zwischen normativen Ordnungen zu bevorzugen ist, sondern dass verschiedene Lö-
sungsansätze unter bestimmten Umständen angemessen und erfolgreich sein kön-
nen. Dies öffnet vielfältige Forschungsperspektiven deskriptiver, kausalanalytischer
und normativer Art.

Auf deskriptiver Ebene erlaubt die Typologie zunächst eine präzisere empirische
Erfassung von Ordnungskonflikten und Umgangsstrategien, auch jenseits der voll-
ständigen Auflösung von Überschneidungen. Hierdurch kann eine genauere Erfas-
sung des Meta-Konzeptes Pluralisierung erfolgen.

Die neuartige Typologie bietet außerdem einen Einstieg in kausalanalytische Un-
tersuchungen solcher Faktoren, die die Wahl von Lösungsstrategien beeinflussen
und auf Erfolg und Akzeptanz einer Strategie einwirken. Wir nehmen an, dass Am-
bivalenz und Einzelfallentscheidung gerade in solchen Situationen als angemessen
betrachtet werden können, in denen das Interesse an und der Mehrwert von grund-
sätzlichen, eindeutigen Lösungen bei den beteiligten Akteuren gering sind. Eine
Auflösung der Überschneidungen könnte jedoch ein Reservoir geteilter Hinter-
grundüberzeugungen voraussetzen. Es bleibt außerdem zu untersuchen, ob be-
stimmte Angemessenheitsstandards von Beteiligten und Betroffenen stets mit spe-
ziellen Lösungsstrategien verbunden sind oder inwieweit hier die zentrale Unter-
scheidung z.B. darin liegt, ob Entscheidungen juristisch oder in politischen Aus-
handlungsprozessen getroffen werden. In diesem Zusammenhang könnte untersucht
werden, ob prozedurale Fairness oder substanzielle Gerechtigkeit unterschiedliches
Gewicht für verschiedene Lösungsstrategien besitzen.

Fruchtbare Anregungen werden auch in Hinblick auf normative Fragestellungen
sichtbar: schließlich verweist ein Zusammenhang zwischen der Wahl und dem Er-
folg von Lösungsstrategien auf die Verschränkung funktionaler und normativer Ge-
sichtspunkte. Aus beiden Perspektiven ergibt sich die Frage nach einem geteilten
diskursiven Rechtfertigungsraum wie etwa im Rahmen transnationaler Öffentlich-
keiten (vgl. Fraser 2007), in dem keine normativen Maximalforderungen erhoben
werden, wohl aber die Bedingungen für produktive Konflikte hergestellt werden
können.
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